
Örtliche Rechnungsprüfung       19.06.2023 

 

 

 

Der Bürgermeister leitete die an ihm gerichteten Fragen der Fraktion Die LINKE. an mich zur 

Beantwortung weiter. 

 

Zu 1: Im Prüfbericht zum Jahresabschluss ist die Wirksamkeit des Internen Kontrollsystems 

zu beurteilen und über die bei der Prüfung erkannten Schwächen zu berichten. Der Prüfbe-

richt zum Jahresabschluss ist nicht die passende Berichtsform, um Details der bei der Prü-

fung gewonnenen Erkenntnisse darzustellen. Die Verschiebung der Ausschusssitzung er-

folgt, um eine sachgerechte Berichterstattung über die in Kritik stehenden Punkte durchfüh-

ren zu können. 

Zu 2: Die Möglichkeit zur Stellungnahme bestand. 

Zu 3: Hierüber wird im Rahmen der nächsten Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 

berichtet. 

Zu 4: Zu Vertragsdetails kann öffentlich keine Auskunft gegeben werden. 

Zu 5: Ist keine Frage. 

Zu 6: siehe 4 

Zu 7: siehe 4 

Zu 8: Es wurde bei einer Vergabeentscheidung gegen gesetzliche und interne Regelungen 

verstoßen. 

 

gez. Heinrich 


